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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1006/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 04.08.2022 
Bereich: Straßen- und Verkehrsplanung 
Bearbeitet von: Benjamin Hinkel 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 31.08.2022 

Rat 14.09.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 
2022 für die Planungsvergabe Ausbau der L 533 Siegener Straße 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gem. § 83 GO NW und § 85 GO NW die Bereitstellung 
einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € für die 
Planungsvergabe der Investitionsmaßnahme T 120203097 - Ausbau der L 533 Siegener Stra-
ße.  
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei der 
Investitionsmaßnahme T120201124 – ZOB Geisweid. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Bauausschuss der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 09.02.2022, mit Vorlage Nr. 
510/2021, die Erarbeitung der Ausführungsplanung für den Ausbau der L 533 Siegener Stra-
ße beschlossen. 
Aufgrund personeller Engpässe soll die Planungsleistung für den Straßen- und Ingenieurbau 
extern vergeben werden.  
Die Planungsleistung umfasst die Aufarbeitung des mit dem Zuwendungsgeber abstimmten 
Vorentwurfs über noch ausstehende Grundlagenermittlungen, die Entwurfsplanung, die Era-
rbeitung der Ausführungsplanung, Vorbereitung des Leistungsverzeichnisses über die Baulei-
tung bis hin zur Gewährleistung. Das umfasst somit die Leistungsphasen 1-9 der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure. 
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Die Siegener Straße weist in der Fahrbahn erhebliche Schäden auf. Anvisiert ist eine Bauaus-
führung in 2024/2025, um die vorhandenen Defizite aller verkehrlichen Belange verbessern 
zu können.  
Um die Ausführung in 2024/2025 sicherstellen zu können müssen die Planungsleistungen 
noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden. 
Bei der Investitionsmaßnahme T120203097 – Ausbau L533 Siegener Straße stehen im Haus-
halt 2022 lediglich zahlungswirksame Mittel in Höhe von 85.000 € zur Verfügung. Um die 
Planungsleistungen in 2022 ausschreiben zu können, bedarf es der Bereitstellung einer 
überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 €. Die Deckung erfolgt 
durch Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei der Investitionsmaßnah-
me T120201124 – ZOB Geisweid. Hier steht weiterhin der Bewilligungsbescheid aus. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
4,65 Mio. € 
Davon 285.000 € 
Planungskosten 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
2,55 Mio. € 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
2,1 Mio. € 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 HH 2022 

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
Planungskosten  
285.000 € 
 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
T120203097 
Sachkonto 
7852000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




